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der Regierung sie hemmen, bekämpfen und in Hinterhalte locken und einsperren. W enn die 
Schweizer Behörden uns für die Nothwehr, welche in der polizeilichen Beobachtung unserer dort 
geschützten Gegner liegt, nicht mindestens ebenso freie Bewegung gestatten wollen, wie den Ver
schwörern gegen unsern innern Frieden thatsächlich dort gewährt wird, so müssen wir im Interesse 
der Sicherheit von Recht und Ordnung im Reiche diejenigen Massregeln treffen, welche wir auf 
eigenem Gebiet und ohne auf freundnachbarliche Unterstützung zu rechenen, ergreifen können. 
Wir werden dann zu unserm lebhaften Bedauern genöthigt sein, den Verkehr aus der Schweiz nach 
Deutschland in Person und Sachen genauer als bisher zu controlliren, um die agitatorische Einwir
kung von Schriften und Personen, welche von der Schweiz her auf uns geübt wird, wenigstens nach 
Massgabe der verfügbaren Mittel zu beschränken, wenn wir uns auch bescheiden, dass wir diesen 
Übelstand nicht vollkommen zu beseitigen vermögen. Unsere Pflicht gegen das eigene Land ist aber 
zu thun, was wir können, wenn uns die Information über das Verhalten der deutsch-feindlichen 
Elemente in der Schweiz fehlt; weil der Versuch, sie zu erhalten, uns von den Schweizer Behörden 
versagt wird, so werden unsere Schutzmassregeln um so allgemeiner sein müssen, weil wir kein M it
tel haben, verdächtige Personen und Sendungen von unverdächtigen zu unterscheiden.

Die Kaiserliche Regierung wird ungern zu Massregeln schreiten, von denen sie voraussieht, dass 
sie auf den Verkehr und die Stimmung beider seit lange befreundeten Länder nachtheilig zurück
wirken werden. A ber sie hat Pflichten gegen das Land und wenn ihr der bescheidene Anspruch ver
sagt wird, sich mit der Person und dem Treiben der in der Schweiz geduldeten Verschwörer gegen 
unsere innere Sicherheit bekannt zu machen, wenn der Versuch dazu mit Einsperrung und Auswei
sung diesseitiger Beamten bestraft wird, so kann die Verantwortlichkeit für die daraus hervorge
henden Übelstände nicht uns zur Last fallen.

Ew. Ex. wollen Herrn Droz diesen Erlass vorlesen und wenn es gewünscht wird, Abschrift 
davon lassen.
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Der schweizerische Gesandte in Berlin, A . Roth, 
an den Vorsteher des Departements des Auswärtigen, N. Droz

Empfangskopie Berlin, 25. Mai 1889, 14.15 h
T  (Ankunft; 25. Mai 1889, 15.00 h)

Aus Mittheilungen welche mir mein Gewährsmann gestern Abend spät machte, 
muss ich schliessen dass die Antwort des Bundesrathes1 auf die Note2 des 
Reichskanzlers die Situation nicht nur nicht verbessert, sondern dadurch dass der 
Bundesrath das Vorgehen der Aargauer Behörden ausdrücklich als correkt erklärt, 
ungünstig compliciert hat. Die Kaiserliche Regierung sei im fernem auch desswegen 
unbefriedigt weil sie die verlangten Garantien gegen Wiederkehr von Verhaftung 
eines Kaiserlichen Beamten in der Erklärung des Bundesrathes nicht zu finden ver
möge. Eine neue Note dürfte alsbald von hier nach Bern abgehen oder schon abge
gangen sein.

Näherer Bericht folgt mit heutiger Abendpost.3

1. Vgl. Nr. 400.
2. Nr. 400, Annex.
3. Nicht abgedruckt.
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